


Statuten des Vereins der Sektion 
Reutte
ZVR ………


Präambel

1. Der TBSFV übernimmt Aufgaben im übertragenen und eigenen Wirkungsbereich, die im Tiroler Bergsportführergesetz (TBSFG) gemäß §27 Abs. 1 und 2 des TBSFG definiert sind. Der TBSFV übernimmt diesen gesetzlichen Auftrag gemeinsam mit den Sektionen, um möglichst breite Wirkung der Aktivitäten bei allen Mitgliedern in den Regionen Tirols zu erreichen.
2. Sektionen sind im Umfeld des Tiroler Bergsportführerverbandes (TBSFV) als eigenständige Vereine mit Traditionshintergrund etabliert und in den Wirkungsbereich des TBSFV eingebunden. 
3. Sektionen tragen zu inhaltlichen Fragen bei und unterstützen operativ bei der Umsetzung der Verbandsaufgaben auf regionaler Ebene. Der TBSFV übernimmt die Aufgabe der strategischen Steuerung und Ausrichtung der Aufgaben. 
4. Darüber hinaus haben Sektionen als eigenständige Vereine die Möglichkeit, regional für die Zwecke und Ziele der Tiroler Bergsportberufe Initiativen zu ergreifen. Dabei sind die Sektionen angehalten, ihre Aktivitäten mit dem TBSFV und anderen betroffenen Sektionen abzustimmen.

§1 	Name, Sitz und Tätigkeitsbereich
1. Der Verein führt den Namen „Tiroler Bergsportführerverband Sektion Reutte“ 
kurz „TBSFV Sektion Reutte“.
2. 	Er hat seinen Sitz in Reutte und erstreckt seine Tätigkeit auf das Gebiet des Bezirks Reutte des Landes Tirol.

§2 	Zweck des Vereins
1. 	Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, bezweckt die Wahrnehmung aller Belange des Bergsportführerwesens im Wirkungsgebiet der Sektion Reutte und im Rahmen der TBSFV Vorgaben, die gesetzlich in der aktuell gültigen Fassung des Tiroler Bergsportführergesetzes sowie der Satzung des Tiroler Bergsportführerverbandes (Version vom 28.11.2024) geregelt sind.
2. 	Des Weiteren ist es Zweck des Vereins, im Wirkungsgebiet der Sektion Reutte und im Rahmen der TBSFV-Vorgaben die Förderung des Alpinismus im allgemeinen anzustreben, insbesondere Maßnahmen zur Förderung des Ansehens und der fachlichen Geltung der Berufsgruppen, zur Vertretung der ideellen und beruflichen Interessen der Tiroler Bergsportführer*innen sowie zur Fortbildung und Nachwuchsförderung für die Berufsgruppen zu unterstützen.
3. 	Der Verein bezweckt zudem im Wirkungsgebiet der Sektion Reutte und im Rahmen der TBSFV-Vorgaben die Förderung aller geeigneten Maßnahmen zur Verbreitung und Vertiefung alpinistischer Kenntnisse innerhalb der Bevölkerung, vor allem der Jugend, um einen wirksamen Beitrag zur Vermeidung alpiner Unfälle zu leisten.
4. 	Schließlich ist es ebenfalls Zweck des Vereines, die Vermittlung der schonenden Benützung des alpinen Lebensraumes und der Umwelt durch Vorbildwirkung im Sinne der Nachhaltigkeit im Wirkungsgebiet der Sektion Reutte zu unterstützen.

§3 	Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks
1. Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und materiellen Mittel erreicht werden.
2. Als ideelle Mittel dienen:
a. Die Pflege der Tradition der Bergsportführerberufe sowie des Vereins der Sektion im Wirkungsgebiet der Sektion Reutte durch das Verfassen von Festschriften, Jahrbüchern etc. oder das Abhalten von Jubiläumsfeiern o.ä.
b. Die Unterstützung des TBSFV bei der Umsetzung von Maßnahmen sowie der Förderung des Kontakts von Mitgliedern untereinander in der Gemeinschaft der Bergsportführer*innen und Berufsgruppen in der Region der Sektion Reutte. 
c. Das Vertreten der Interessen der Mitglieder im Wirkungsgebiet der Sektion Reutte im Rahmen der Konsultationen des TBSFV mit Sektionsvertreter*innen.
d. Die Veranstaltung von Kursen und Vorträgen zur Fortbildung der Tiroler Bergsportführer*innen und zur Verbreitung allgemeiner und spezieller alpinistischer, alpinsportlicher und touristischer Kenntnisse und Fähigkeiten im Rahmen der durch den TBSFV koordinierten Fortbildungsveranstaltungen.
e. Den inhaltlich-fachlichen Beitrag beim Verfassen von Stellungnahmen des TBSFV zu einschlägigen Gesetzesentwürfen sowie zu Fragen der Theorie und Praxis des Bergsportführerwesens im In- und Ausland.
f. Die Herausgabe von periodischen Mitteilungen (Newsletter) und sonstigen fachlichen Publikationen an die Mitglieder im Wirkungsgebiet der Sektion Reutte.
3. Die erforderlichen materiellen Mittel werden aufgebracht durch
a. Sektionsbeiträge, d.s. diejenigen Anteile der Mitgliedsbeiträge der Mitglieder im Wirkungsgebiet der Sektion Reutte, die vom TBSFV im Namen der Sektion eingehoben und an die Sektion überwiesen werden. 
b. Spenden und Subventionen sowie Sponsorenverträge.

§4 	Arten der Mitgliedschaft
1. 	Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und Ehrenmitglieder.
a. Ordentliche Mitglieder sind natürliche Personen und Pflichtmitglieder des TBSFV, also Tiroler Bergsportführer*innen mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung und aufrechter behördlicher Befugnis (Autorisierung), die der Sektion Reutte aufgrund ihrer Wahl oder ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts zugeordnet sind.
b. Außerordentliche Mitglieder sind in der Ausbildung stehende Anwärter*innen (Aspirant*innen), Bergsportführer*innen mit zurückgelegter Befugnis oder andere natürliche Personen über Vorschlag der Sektion Reutte oder des Landesverbandes, sofern deren Aufnahmen im Interesse des Vereins liegen.
c. Ehrenmitglieder sind Personen, die hierzu wegen besonderer Verdienste um den Verein oder dessen Zwecke ernannt werden.

§5 	Erwerb der Mitgliedschaft
1. Mitglieder des Vereins können je nach Mitgliedschaft folgende Personen werden:
a. Die ordentliche Mitgliedschaft steht lediglich den durch die Bezirkshauptmannschaften behördlich zugelassenen Bergsportführer*innen offen. Die Mitgliedschaft in der Sektion Reutte ist an die Mitgliedschaft beim TBSFV gebunden, die als Pflichtmitgliedschaft Mitglieder über deren gewöhnlichen Wohnort einer Sektion zuordnet. Durch Wechsel des Wohnortes oder des gewöhnlichen Aufenthalts besteht für Mitglieder auch die Möglichkeit, die Sektion zu wechseln.
b. Außerordentliche Mitglieder des Vereins der Sektion können in Ausbildung stehende Anwärter*innen (Aspirant*innen) und Bergsportführer*innen mit zurückgelegter Befugnis oder andere Personen über Vorschlag des Vorstandes, deren Aufnahme im Interesse des Vereins liegt, werden.
c. Die Ehrenmitgliedschaft steht allen natürlichen sowie juristischen Personen und rechtsfähigen Personengruppen offen.
2. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand je nach Art der Mitgliedschaft folgendermaßen: 
a. Als ordentliche Mitglieder können jene Personen aufgenommen werden, die eine aufrechte Autorisierung bei einer Bezirkshauptmannschaft vorweisen können und die ebenfalls Pflichtmitglieder des TBSFV sind.
b. Als außerordentliche Mitglieder können nach §5 Abs. 1 lit. b (nach Vorliegen der Voraussetzungen) Anwärter*innen (Aspirant*innen) mit erfolgreich abgeschlossenen 1. Ausbildungssemester und erfolgreich abgelegter Anwärter*innenprüfung, sowie Bergsportführer*innen mit zurückgelegter oder ruhender Befugnis nach Antragstellung an den Vorstand und bei Erfüllung der Voraussetzungen automatisch aufgenommen werden.
c. Die Ernennung von Ehrenmitgliedern erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die Hauptversammlung.
3. Im Übrigen kann die Aufnahme jederzeit unter Angabe von Gründen durch den Vorstand verweigert werden.

§6 	Ehrungen
1. Die Ehrungen sind der Hauptversammlung vorbehalten:
a. Ehrenvorsitzende/r auf Lebezeiten kann ein besonders verdiente/r langjährige/r Obmann/Obfrau nach seinem/ihrem Ausscheiden aus dem Amt werden. Es darf immer nur eine/n Ehrenvorsitzende/n geben. Der/die Ehrenvorsitzende hat jederzeit Sitz und Stimme im Vereinsausschuss.
b. Die Ehrenmitgliedschaft kann an ordentliche und außerordentliche Mitglieder des Vereins verliehen werden, sofern sie besondere Verdienste um das Bergsportführerwesen der Sektion erworben haben.



§7 	Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, freiwilligen Austritt oder Ausschluss des Mitglieds sowie durch den Entzug der behördlichen Zulassung durch die Behörde. Des Weiteren wird die Mitgliedschaft in der Sektion durch Auflösen der Sektion oder des Vereins der Sektion beendet.
2. Der freiwillige Austritt erfolgt je nach Art der Mitgliedschaft wie folgt: 
a. für ordentliche Mitglieder durch Zurücklegung ihrer behördlichen Autorisierung oder durch den Wechsel der Sektion eines Mitglieds. 
b. für außerordentlichen Mitglieder und Ehrenmitglieder kann nur zum Ende eines jeden Monats erfolgen. Der Austritt muss dem Vorstand noch im selben Monat mittels Brief bekannt gegeben werden. Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. Für die Rechtzeitigkeit ist das Datum des Einlangens des Austrittschreibens maßgebend. Der Austritt entbindet nicht von der Verpflichtung zur Bezahlung des Mitgliedbeitrages bis zum Ende des laufenden Beitrittsjahres.
3. Der – eventuell auch befristete – Ausschluss eines Mitglieds erfolgt je nach Art der Mitgliedschaft wie folgt: 
a. Für ordentliche Mitglieder kann der TBSFV direkt oder auf Anregung der Sektion indirekt den Ausschluss wegen grober Verletzung der Mitgliedspflichten oder wegen unehrenhaften Verhaltens verfügen;
b. Für außerordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder kann der Ausschluss vom Vorstand wegen grober Verletzung der Mitgliedspflichten oder wegen unehrenhaften Verhaltens verfügt werden. 
Gegen die Entscheidung des TBSFV oder Vorstands steht dem betroffenen Mitglied das binnen 4 (vier) Wochen ab Zustellung der Mitteilung über den Ausschluss an das Schiedsgericht einzubringende Rechtsmittel der Berufung zu.
4. Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den im Abs. 3 genannten Gründen von der Hauptversammlung über Antrag des Vorstands beschlossen werden.

§8 	Rechte und Pflichten der Mitglieder
1. Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. 
2. Jedem ordentlichen Mitglieder und Ehrenmitglied haben Sitz und Stimmrecht in der Hauptversammlung der Sektion Reutte; ihnen stehen ein Sitz und eine Stimme zu. Das Stimmrecht in der Hauptversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht stehen generell nur den ordentlichen und Ehrenmitgliedern zu.
3. Außerordentliche Mitglieder können durch Beschluss der Hauptversammlung zu einer Funktion im Vorstand mit Sitz und Stimme berufen werden.
4. Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen.
5. Mindestens ein Zehntel der in der Hauptversammlung stimmberechtigten Mitglieder (ordentliche und Ehren-Mitglieder) kann vom Vorstand die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung verlangen.
6. Die Mitglieder sind in jeder Hauptversammlung vom Vorstand über die Tätigkeit und finanzielle Gebarung des Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies unter Angabe von Gründen verlangt, hat der Vorstand den betreffenden Mitgliedern eine solche Information binnen 4 (vier) Wochen zu geben.
7. Die Mitglieder sind vom Vorstand über den geprüften Rechnungsabschluss (Rechnungsprüfung durch zwei unabhängige Prüfer*innen) zu informieren. Geschieht dies bei der Hauptversammlung, so sind die Rechnungsprüfer*innen einzubinden. Anm.: § 21 Abs. 4 VereinsG 2002.
8. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins und der Berufsgruppen des Tiroler Bergsportführerverbandes Abbruch erleiden könnten. Sie haben die Vereinsstatuten, die Beschlüsse des Vorstands und der Hauptversammlung zu beachten und stets eine nicht nur den Gesetzen, sondern auch den Ehrenbegriffen der Bergsportführer*innen entsprechend einwandfreie Haltung als Bergsportführer*in und Bergkamerad*in zu bewahren.

§9 	Vereinsorgane
1. 	Organe des Vereins sind die Hauptversammlung (§§10 und 11), der Vorstand (§§ 12 bis 14), die Rechnungsprüfer*innen (§15) und das Schiedsgericht (§16).

§10 	Hauptversammlung
1. Die Hauptversammlung ist die „Mitgliederversammlung“ im Sinne des VereinsgG 2002. Eine ordentliche Hauptversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt.
2. Eine außerordentliche Hauptversammlung findet auf
a. Beschluss des Vorstandes oder der ordentlichen Hauptversammlung,
b. schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder,
c. Verlangen/Beschluss eines/der Rechnungsprüfer/s,
d. Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators (§12 Abs. 3) binnen 4 Wochen statt.
3. Sowohl zu den ordentlichen als auch zu den außerordentlichen Hauptversammlungen sind alle Mitglieder mindestens 14 Tage vor dem Termin schriftlich, per E-Mail oder über andere vom Mitglied an den Vorstand bekannt gegebene elektronische Kommunikationswege einzuladen. Die Anberaumung der Hauptversammlung hat unter der Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand, durch Rechnungsprüfer*innen oder durch eine/n gerichtlich bestellte/n Kurator*in.
4. Anträge zur Hauptversammlung sind mindestens 10 Tage vor Termin der Hauptversammlung dem Vorstand schriftlich vorzulegen.
5. Gültige Beschlüsse – ausgenommen solche über den Antrag einer außerordentlichen Hauptversammlung – können nur zur Tagesordnung gefasst werden.
6. Jedes Vereinsmitglied ist bei der Hauptversammlung teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt sind nur die ordentlichen und Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Übertragung des aktiven Stimmrechts auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig.
7. Die Abstimmung kann offen durch Handzeichen oder auf Verlangen eines anwesenden Mitglieds auch schriftlich und geheim erfolgen. Es sind Ja-, Nein- und Enthaltungsstimmen möglich.
8. Die Hauptversammlung ist unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, wenn die Einberufung ordnungsgemäß erfolgt ist.
9. Die Wahlen und die Beschlussfassung in der Hauptversammlung erfolgen in der Regel mit einer einfachen Mehrheit der Stimmen.
10. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der/die Obmann/Obfrau des Vereins der Sektion Reutte, bei Verhinderung der/die Obmann/Obfrau Stellvertreter*in.
11. Über den Inhalt der Hauptversammlung ist Protokoll zu führen.

§11 	Aufgaben der Hauptversammlung
1. Beschlussfassung über den Voranschlag.
2. Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses unter Einbindung der Rechnungsprüfer*innen.
3. Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprüfer*innen.
4. Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprüfer*innen und Verband.
5. Entlastung des Vorstands.
6. Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft und sonstiger Ehrungen.
7. Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins.
8. Entgegennahme anderer Berichte.
9. Beratung und Entschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen.

§12 	Vorstand
1. Der Vorstand ist ein Kollegialorgan des Vereins der Sektion Reutte und besteht aus folgenden Funktionen:
a. Obmann/Obfrau
b. Obmann/Obfrau Stellvertreter*in
c. Kassier*in
d. Schriftführer*in
e. Vertreter*in Berg- und Skiführer*innen (nach Möglichkeit)
f. Vertreter*in Bergwanderführer*innen (nach Möglichkeit)
g. Vertreter*in Schluchtenführer*innen (nach Möglichkeit)
h. Vertreter*in Sportkletterlehrer*innen (nach Möglichkeit)
i. bis zu vier Beiräten
2. Die Funktionen Obmann/Obfrau, Obmann/Obfrau Stellvertreter*in können nur von staatlich geprüften Berg- und Skiführer*innen mit gültiger behördlicher Autorisierung belegt werden, was sich damit begründet, dass diese als Spitzenvertreter der Sektion Reutte auf das tiefste Fachwissen und die breitestmögliche Alpinkompetenz und in allen Alpinberufen verfügen sollten, um die Belange des TBSFV sowie aller Berufsgruppen bei nationalen wie internationalen Interessensgruppierungen und Alpin-Vertretungen effektiv vertreten zu können.
3. Der/die Obmann/Obfrau (oder bei Verhinderung der Obmann/Obfrau-Stellvertreter*in) vertritt in der Regel die Interessen der Sektion Reutte im Landesausschuss des TBSFV. 
Sollten andere Vertreter*innen als der/die Obmann/Obfrau bzw. deren Stellvertreter*innen die Interessen der Sektion im Landesausschuss des TBSFV vertreten, haben diese die Verpflichtung, die Obleute der Sektion Reutte sowie den Sektionsausschuss vor der Sitzung des Landesausschusses zur inhaltlichen Abstimmung zu konsultieren und nach der Sitzung über die Diskussionen und Beschlüsse im Landesausschuss des TBSFV zeitnah (innerhalb einer Woche) in Kenntnis zu setzen. 
4. Der Vorstand wird als Kollegialorgan von der Hauptversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines gewählten Vorstands-Mitglieds das Recht, an seine/ihre Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, dem im Vorstand ein Stimmrecht eingeräumt wird. Dazu ist die Genehmigung der nächstfolgenden Hauptversammlung einzuholen. 
5. Fällt der/die Obmann/-frau überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jede/r Rechnungsprüfer*innen verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Hauptversammlung zum Zweck der Neuwahlen eines Vorstands einzuberufen. Sollten auch die Rechnungsprüfer*innen handlungsunfähig sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt, unverzüglich die Bestellung eines/r Kurators/in beim zuständigen Gericht zu beantragen, der umgehend eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen hat.
6. Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt 4 (vier) Jahre. Wiederwahlen sind möglich. Jede Funktion ist im Vorstand persönlich auszuführen.
7. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens drei von ihnen anwesend sind.
8. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des/der Obmanns/Obfrau den Ausschlag.
9. Den Vorsitz führt der/die Obmann/Obfrau, bei Verhinderung der Obmann/Obfrau Stellvertreter*in.
10. Außer durch Tod oder Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines Vorstandsmitglieds durch Enthebung oder Rücktritt.
11. Die Hauptversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne Vorstands-Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands bzw. Vorstandsmitglieds in Kraft.
12. Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an den Vorstand als Kollegialorgan und die Hauptversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit der Wahl bzw. Kooptierung eines Nachfolgers wirksam.

§13 	Aufgaben des Vorstands
1. Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist das Leitungsorgan im Sinne des VereinsG 2002. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 
2. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:
a. Einrichtung eines den Anforderungen des Vereins entsprechenden Rechnungswesens mit laufender Aufzeichnung der Einnahmen und Ausgaben und Führung eines Vermögensverzeichnisses als Mindestanforderung.
b. Erstellen eines Jahresvoranschlags, des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses.
c. Vorbereitung und Einberufung der Hauptversammlung.
d. Information der Mitglieder über die Verbandstätigkeiten, die Verbandsgebarung und den geprüften Rechnungsabschluss.
e. Verwaltung des Vereinsvermögens.
f. Aufnahme und Ausschluss von außerordentlichen und Ehren-Mitgliedern des Vereins.

§14 	Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder
1. Der/die Obmann/Obfrau führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Der Obmann/Obfrau Stellvertreter*in unterstützt den/die Obmann/Obfrau bei der Führung der Vereinsgeschäfte.
2. Der Obmann/die Obfrau vertritt den Verein nach außen. Schriftliche Ausfertigungen bedürfen der Unterschrift des/der Obmanns/Obfrau und eines weiteren Vorstandsmitglieds. Bei Geldangelegenheiten bedarf es der Unterschrift des/der Obmanns/Obfrau und des/der Kassiers/in. Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und Verein bedürfen der Zustimmung eines anderen Vorstandsmitglieds (Anm.: § 6 Abs. 4 VereinsG.)
3. Bei Gefahr im Verzug ist der/die Obmann/Obfrau berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Hauptversammlung oder des Vorstands fallen, unter eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; im Innenverhältnis bedürfen diese jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Verbandsorgan.
4. Der/die Obmann/Obfrau führt den Vorsitz in den Versammlungen. Der/die Schriftführer*in führt die Protokolle der Versammlungen.
5. Der/die Kassier*in ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins, insbesondere der Sektionsbeiträge, Spenden und Subventionen, verantwortlich.
6. Im Fall der Verhinderung treten an die Stelle des/der Obmanns/Obfrau der Obmann/Obfrau Stellvertreter*in und anstelle des/der Schriftführers/in oder des/der Kassiers/in deren Stellvertreter*innen.

§15 	Rechnungsprüfung
1. Zwei Rechnungsprüfer*innen werden von der Hauptversammlung auf die Dauer von 4 (vier) Jahren gewählt. Die Rechnungsprüfer*innen dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Hauptversammlung – angehören.
2. Den Rechnungsprüfer*innen obliegen die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prüfung der Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel. Der Vorstand hat den Prüfer*innen die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Prüfer haben den Vorstand über das Ergebnis der Prüfung zu berichten.
3. Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfer*innen und Verband bedürfen der Genehmigung durch die Hauptversammlung. Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer*innen die Bestimmungen des § 12 Abs. 8 bis 10 sinngemäß.



§16 	Schiedsgericht
1. Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten, die nicht vom Vorstand geschlichtet werden können, ist das Schiedsgericht berufen. Es ist eine „Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des VereinsG 2002 und kein Schiedsgericht nach §§ 577 ff ZPO.
2. Das Schiedsgericht setzt sich aus 5 (fünf) Mitgliedern zusammen, bestehend aus dem/der Obmann/Obfrau und 4 (vier) weiteren von der Hauptversammlung auf 4 (vier) Jahre gewählten Mitgliedern, die keine weiteren Funktionen innerhalb des Vereins bekleiden dürfen.
3. Den Vorsitz des Schiedsgerichtes führt der/die Obmann/Obfrau. Ist dieser selbst vom Streit betroffen, wählen nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sieben Tagen die übrigen Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein ordentliches Mitglied zum/r Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. Gleiches gilt im Falle der Befangenheit oder Betroffenheit eines anderen Mitgliedes.
4. Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidungen nach Gewährung beiderseitigen Gehörs bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgültig.

§17 	Freiwillige Auflösung des Vereines
1. Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer Hauptversammlung und nur bei Anwesenheit von zwei Drittel der Mitglieder mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.
2. Die Hauptversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – über die Abwicklung zu beschließen. Insbesondere ist ein/e Abwickler*in zu berufen und Beschluss darüber zu fassen, wem diese/r das nach Abdeckung der Passiven verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat. Dieses Vermögen soll, soweit dies möglich und erlaubt ist, einer Organisation zufallen, die gleiche oder ähnliche Zwecke wie dieser Verein verfolgt, sonst Zwecken der Sozialhilfe.
3. Die Pflichtmitgliedschaft im TBSFV von ordentlichen Mitgliedern der Sektion Reutte ist von der freiwilligen Auflösung des Vereins der Sektion Reutte nicht betroffen. Diese werden weiterhin im Mitgliederverzeichnis des TBSFV geführt und bis zum Finden einer Nachfolgelösung für den Verein in der Sektion Reutte keiner weiteren Sektion zugeordnet.
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